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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer wurde am 30. September 2020 aufgrund paranoider Schizophrenie
und damit zusammenhängender Suizidgefahr per fürsorgerische Unterbringung in die
Psychiatrie U.________, Zentrum V.________, eingewiesen. Dagegen erhob der
Beschwerdeführer am 3. Oktober 2020 Beschwerde beim Bezirksgericht Bülach. Am 8.
Oktober 2020 fand die Hauptverhandlung statt, an welcher Dr. med. B.________ das
Gutachten erstattete und der Beschwerdeführer angehört wurde. Mit Urteil vom selben Tag
wies das Bezirksgericht die Beschwerde ab. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 12.
und 16. Oktober 2020 (jeweils Poststempel) Beschwerde beim Obergericht des Kantons
Zürich. Mit Urteil vom 5. November 2020 wies das Obergericht die Beschwerde ab. Gegen
dieses Urteil hat der Beschwerdeführer am 27. November 2020 Beschwerde an das
Bundesgericht erhoben.

E. 2
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde nicht eigenhändig unterzeichnet. Auf eine
Rückweisung zur Verbesserung ( Art. 42 Abs. 5 BGG ) kann angesichts des Ausgangs des
Verfahrens verzichtet werden.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in
gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 140 III 115 E. 2 S. 116). Der
vorinstanzlich festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich
( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Die unrichtige Feststellung des Sachverhalts kann nur unter den
Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 BGG gerügt werden (vgl. BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S.
18; 140 III 264 E. 2.3 S. 266).

E. 4
Der Beschwerdeführer fühlt sich durch Kameras beobachtet und weltweit blossgestellt. Vor
Bundesgericht macht er geltend, die Justiz sei nicht gewillt, ihn gegen die Zumutungen der
"Trueman-Show" zu verteidigen. Stattdessen werde er als psychisch krank abgestempelt. Er
werde als Lockvogel benutzt, weil man meine, frei über sein Leben verfügen zu können.
Statt die "Trueman-Show" abzubrechen, sei zugelassen worden, dass er regelmässig massiv



radioaktiv verstrahlt worden sei. Mit alldem stellt der Beschwerdeführer nur den
Sachverhalt aus seiner Sicht dar. Eine Auseinandersetzung mit den ausführlichen
obergerichtlichen Erwägungen zu seinem Schwächezustand und der daraus folgenden
Schutzbedürftigkeit (dauerhafte psychische Störung aus dem schizophrenen Formenkreis;
Glaube des Beschwerdeführers, nicht krank zu sein, und Bagatellisierung der Symptomatik;
Nichteinnahme der Medikamente bei einer allfälligen Entlassung und fehlende Möglichkeit,
aus eigener Kraft aus der Krankheit herauszukommen; Suizidalität), zur Notwendigkeit und
Verhältnismässigkeit der Behandlung im stationären Rahmen, zur Geeignetheit der Klinik
V.________ und zum Vorliegen eines aktualisierten Behandlungsplans fehlt. Der
Beschwerdeführer verlangt von der Eidgenossenschaft eine Entschädigung von Fr. 2
Milliarden für seine mehr als zehnjährige Leidensgeschichte. Für jeden weiteren Tag Show
verlangt er zusätzlich Fr. 3 Mio. Die Anträge sind soweit ersichtlich neu und damit
unzulässig ( Art. 99 Abs. 2 BGG ). Im Übrigen sind die Entschädigungsforderungen nicht
Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, in dem es nur um die Rechtmässigkeit
der fürsorgerischen Unterbringung geht. Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig
und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten
Verfahren durch den Abteilungspräsidenten nicht einzutreten ( Art. 108 Abs. 1 lit. a und b
BGG ).

E. 5
Angesichts der Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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